
 

 

Beitragsordnung 
Stand: 28. Februar 2025 

Version: V.2 
Autor: Hugo Grabmann / Marcus Draheim 

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 28. März 2025 

Die NaturFreunde Wolfratshausen e.V. verwenden als Ortsgruppe der NaturFreunde Deutschlands 
folgende Arten der Mitgliedschaft: 

E: Einzelmitglied oder Alleinerziehende mit Kindern bis zum 27. Lebensjahr mit gemeinsamer 
Anschrift 

F: Familienmitglieder oder Partnermitglieder mit und ohne Kinder bis zum 27. Lebensjahr mit 
gemeinsamer Anschrift 

K: Kinder und Jugendliche bis zum 27. Lebensjahr 

N: Einmalig ermäßigter Beitrag für Neumitglieder der obigen Gruppen bei Eintritt ab 1. Oktober 
des jeweiligen Kalenderjahres 

A: Altmitglied Ehrenmitgliedschaft 

Angepasst an bereits erfolgte und weiter beschlossene Erhöhungen der Abgaben je Mitglied an den 
Landes- und Bundesverband der NaturFreunde Deutschlands wird eine zweistufige Beitragsanpassung 
vorgenommen: 
 

  Bis Ende 2025   Ab 1. Januar 2026   Ab 1. Januar 2028 
       

E: Einzelmitglied   60,00 €   80,00 €   90,00 € 

F: Familienmitglied   90,00 €   120,00 €   135,00 € 

K: Kinder und Jugendliche   30,00 €   40,00 €   45,00 € 
       

NE: Einzelmitglied   20,00 €   20,00 €   20,00 € 

NF: Familienmitglied   30,00 €   30,00 €   30,00 € 

NK: Kinder und Jugendliche   10,00 €   10,00 €   10,00 € 

A: Altmitglied Ehrenmitglied   0,00 €   0,00 €   0,00 € 

Es wird eine Aufnahmegebühr von einmalig 5 € erhoben. 

Diese Beitragsordnung gilt ab 1. Januar 2026 

Einzelregelungen 

Die Jugend-Altersgrenze „27. Lebensjahr“ für Familien- und Kinder/Jugend-Einzelmitgliedschaft leitet sich 
von der Altersgrenze für die Jugendgruppe gemäß §6 unserer Satzung ab. 

Voraussetzung für eine Familienmitgliedschaft gemeinsam mit Kindern von zumindest einem der Partner 
ist nur die gemeinsame Anschrift, wobei die Vergünstigung erst im Folgejahr gewährt wird, soweit diese 
eintritt (etwa zwei Personen ziehen zusammen). 

Eine Unterscheidung zwischen Ehepartner oder Geschlecht nehmen wir nicht vor. 

Soweit die Vergünstigung wegfällt (z.B. ein Kind wird 27 Jahre alt), so fällt sie erst im Folgejahr weg. 

Ehrenmitglieder zahlen weiter keinen Beitrag. Diese Regelung wurde bereits vor Jahren abgeschafft, 
aber für bisherige Ehrenmitglieder beibehalten. Sie trifft nur noch auf wenig Fälle zu. 


